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Index

22/02 Zivilprozessordnung

27/01 Rechtsanwälte

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GJGebG 1962 §18 Abs1;

GJGebG 1962 §18 Abs2;

RAT §7;

ZivVerfNov 1983 Art10 Z5 lita;

Rechtssatz

Ist eine Festsetzung des Streitwertes nach § 7 RAT nicht erfolgt, dann ist die in der Klagebeantwortung erfolgte

Bemängelung des Streitwertes für die Gebührenbemessung ohne wesentliche Bedeutung.
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